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Der Bericht der AHV für das Jahr 1959 
Soeben ist 'der «Bericht 'der AHV für das Jahr  

1959 erschienen. Wir  möchten auf Wiesen Be
richt, der vom Landtag noch genehmigt werden 
muß, näher eingehen. Einleitend sei vorerst 
dem 'Bericht des Verwaltungsrates und des Ver
walters folgendes entnommen: 

«'Das vergangene Jahr  'hat d'ie schon längst 
erwartete un'd ersehnte (Revision de r  Renten 
für Alte und Hinter'lassene gebracht. Die Re 
Vision ist im Beriefet 'des Verwalters 'behandelt, 
so 'daß es sich erübrigt, näher au'f dieselbe ein
zugchen. Hingegen glaubt Ider Verwaltungsrat 
zu einigen Kritiken an 'der Revision Stellung 
beziehen (zu müssen, 'die in der Bevölkerung i n  
weiten Kreisen etwas Unruhe erzeugt haben 

A m  meisten kritisiert wird 'die Tatsache, daß 
'die Revision d'ie (Befreiung der mehr als 65-Jäh
rigen von der Beitra'gslei'stung an die Alters-
un'd Hinterla'ssenenversicherung nicht gebracht 
hat.. Es wird dabei au'f 'die 'Revision in der 
schweizerischen Alters- un'd Hinterlassenenver-
sieherung verwiesen. Demgegenüber ist fest 
zustellen, daß 'die 'Schwerz erst nach öjä'hrigem 
Bestand der  AHV 'die Beitragspflicht der  über 
65Jährigen aufhob, wobei jedoch festgehalten 
werden muß, daß' 'die 'Schweiz in Wirklichkeit 
ers t  nach 14jähriger Dauer 'diesen Punkt revi 
dierte, weil die 'Lohn- und Ve rtli en s tc rs a tz - O rd-
nung (We'hrmannsausgleich) als Vorläufer de r  
AHV angesehen werden muß. Im Zeitpunkt der  
Einführung 'der A'HV gelangte 'der Wöhrmanns 
ausgleichs-Fonds v o n  über  1 Milliarde 'Franken 
zur Verteilung. Dabei flössen nicht weniger als 
400 Millionen Franken an 'die AHV, d e r  Rest 
an den  Fam'ilienschutz, die 'Wohnbauförderung, 
die Arbeitslosenversicherung etc. 

'Die Befreiung de r  mehr als 65'Jährigen wurde 
also erst angeordnet, als de r  Fonds der schwei
zerischen Alters- und Hinterlassenenversiche-
rang 'bereits eine genügende Festigkeit aufwies 
Wenn wir diesen Punkt des 'Gesetzes revidieren 
wollten, so könnte 'die Revision 'frühestens auf 
den 1. Januar  1954 erfolgen. Der Verwaltungs-
fa t  ha t  sich mit dieser Angelegenheit eingehend 
(befaßt und  glaubt, es nicht verantworten zu 
können, 'der 'Regierung bzw. dem Hohen Land 
tag 'die Revision 'der Beiträge der mehr als 65-
jährigen 'Bezüger von  ordentlichen Renten zu 
empfehlen. Bei der  Kleinheit .unserer Kasse 
wird es sehr wahrscheinlich überhaupt empfe'h 
lenswert sein, nicht 'die schweizerische 'Revision 
zu diesem 'Punkte z u  übernehmen, sondern ei
nen eigenen Weg zu gehen. 'Durch d'ie Re vision 
im letzten Jähr  sind d ie  Beitragszeiten zur Er
reichung der  Vollrent'e von 20 Jähren auf 10 
Jahre heruntergesetzt worden (Verdoppelung 
der Beitragszeiten). Es erscheint dem Verwal-
tungsrat nicht mehr als recht und billig zu sein, 
daß jeder Bez'üger ordentlicher Renten minde
stens auch für diese 10 Jahre  Be'itragsdauer 
seine Beiträge leisten soll, 'da festzustellen ist, 
daß die jetzt zum Zuge kommende Generation 
erheblich mehr an Leistungen 'der Versicherung 
erhält, als sie an  'Beiträgen zu bezahlen in 'der 
Lage war, während die jüngere Generation d ie  
ganze Versich'erungsle'istung de r  Kasse vorweg 
durch Beiträge abzudecken hat. Im großen un'd 
ganzen sind die Verhältnisse heute so, daß d e r  
jeweils neue Bezüg'er ordentlicher Renten in"ei
nem Jahr  mehr a n  Renten erhält, als er bis zur 
Erreichung des Rentenanspruchs an Beiträgen 
geleistet hat. Es scheint 'deshalb 'durchaus !in 
Ordnung .zu sein, daß dem Bezüger ordentlicher 
Renten auch über das 65. Jahr  hinaus noch eine 
Beitragsleistung zugemutet wird, für jene Zeit
dauer, die  als gesetzliche Mmdestdaiuer für die 
Erreichung 'der Volldauer anzusehen , 'ist. Der 
V'erwaltun'gsrat wird sich vorbehalten, gele
gentlich einen entsprechenden Antrag a n  die 
Regierung einzureichen. 

Weiters wird (kritisiert, daß überhaupt ein 
Fon'ds geäuifnet werde un'd immer wieder wird 
die Forderung erhoben, man sollte fcüm reinen 
Uml'a geverfa'hren übergehen. Demgegenüber 
stellt der Verwaltungsrat 'fest, daß das reine 

Umlageverfahren in unseren 'kleinen Verhält
nissen praktisch für 'jeden jungen Menschen 
unbefriedigend sein muß. Wenn, wie die For
derung i n  diesem Zusammenhang .auch lautet, 
'der jetzige Fonds durch Erhöhung de r  Renten 
aufzubrauchen sei und dann nach Aufbrauchen 
des Fonds das reine Um'lageprinz'ip rücksichts
los durchzuführen wäre, würde das Ergebnis 
das sein, daß d e r  heute einzahlende junge 
Mensch, de r  ja  d'ie ganze ältere Generation ver
halten muß, wenn 'er selbst 'ins Alter .kommt, so 
hohe Beiträge leisten müßte bei gleichbleiben-
|der Rente gegenüber d e r  heutigen Lösung, daß 
für ihn eine kaum zumutbare wirtschaftliche Be
lastung entstände. Nur  dadurch, daß auch 'die 
heutige 'Generation ihre 'Beiträge entsprechend 
den Belastungen der Kasse eingezahlt und da
durch de r  Fonds geäufnet werden kann, wird 
bei Erreichung d e r  maximalen Höhe d'es 
'Schwank ungs'fonds 'die Zinsleistung 'des Fonds 
genügen, um mit den Beiträgen, 'die 'dann noch 
geleistet werden, den  Anforderungen an die 
Kass'e durch den ordentlichen Rentenbezüger 
ohne weiteres gerecht izu werden. Fehlt diese 
Zinsleistung aus dem 'Fonds, so müßten die  Bei
träge jährlich erhöht w"'erden, um dem anstei
genden 'Rentenbedarf 'die nötige Deckung zu g e  
ben. Das würde zu einer für 'die junge Gene
ration unzumutbaren Belastung führen. Der 
V'erwaltun'gsrat wird deshalb immer ,an der 
heutigen Lösung des  gemischten Verfahrens — 
Kapitaldeckung plus Umilageverfa'hren — fest
halten. 

'Der 'Einwand, daß die 'Ausstattung des Fonds 
m'it erheblichen Mitteln im Zeitalter der  schiel 
chenden Geldentwertung ein 'fragliches Mittel 
zur Sicherung der 'Renten sei, ha t  sicher etwas 
'für sich, mindestens im Zusammenhang mit der 
Tatsache, 'daß es 'dem Verwaltungsrat bisher 
nicht gelungen 'ist, wertgesicherte Anlagen aus 
'dem Fond zu machen. Das is t  auch die große 
Sorge d e r  verantwortlichen Organe 'der AHV. 
Der Regierung selbst ist j a  bekannt, 'daß sich 
der Verwaltungsrat mit  dieser Frage laufend 
befaßt. Die Kleinheit unseres Landes macht 
aber eine wertgesicherte Anlage sehr schwer, 
da die  Mc jilich'keiten .nur gering 'sind und der 
Verwaltungsrat auf dem Standpunkt steht, daß  
es dem Fonds der Sozialversicherung nicht an> 
stehe, auf dem liechtensteinischen 'Anlagemarkt 
durch eigene Anlagen, die privaten Anlagen zu 
ve runmöglichen oder auch nur erheblich zu er
schweren. Andererseits ist dem Verwaltungs
rat verwehrt, ausländische Werttitel anzukaufen 
Der Verwältungsrat 'hält eine Lockerung dieser 
gesetzlichen Bestimmung a'ls unumgänglich not
wendig. Es sollte 'ihm ermöglicht werden, min
destens schweizerische, gut wertg'esicherte An 
lagen zu erwerben. Lieber den  schweizerisch-
liechtensteinischen Raum hinaus möchte der  
Verwaltungsrat sel'b'st derzeit nicht gehen. Au
ßerdem erwartet de r  Verwaltungsrat, daß 'in 
absehbarer Zeit sich die  Möglichkeit einer An
lage auf dem 'Gebiet der Versorgung 'des Landes 
mit elektrischer Energie ergaben wird, .sei es für 
die Erstellung neuer Wasserkra'ftanlagen oder 
thermischer Kraftanlagen. Eine weitere Mög
lichkeit, 'den Fonds wertgesichert anzulegen, 
wäre 'der soziale Wohnungsbau, der sich aus 
allgemeinen Ueberlegungen 'heraus i n  absehba
rer Zeit 'aufdrängen wird. Daß solche 'Projekte 
eines einreihenden 'Studiums bedürfen und nicht 
übers Knie gebrochen werden können, ist Klar. 

'Als 'dritte Kritik ist 'immer Wieder 'die Be
mängelung der Höhe d e r  Üebergangsrenten fest
zustellen. Die Üebergangsrenten wurden um 
25% erhöht, weshalb sich das  Maximum der  
UÜbergangsrente nicht mehr  deckt mit 'dem Mi
nimum der ordentlichen 'Renten. Diese Lösung 
findet ihre absolute .Rechtfertigung in  der  Tat
sache, daß d e r  Empfänger einer Uebergang's-
rente, 'die eine 'Be'darfsrente 'is't, keinerlei Lei
stungen a n  die Kasse 'erbracht hat, während der 
Empfänger 'der 'ordentlichen Rente diese nur auf 
'Grund v o n  'Beiträgen erwerben 'kann. Die ge

wünschte Gleic'hbehandlung d e r  U'ebergangs 
Tente mi t 'der ordentlichen Rente würde deshalb 
ein großes Unrecht gegenüber dem Beitrags
pflichtigen zur 'Folge haben. Der Verwaltungs
rat kann  sich deshalb 'in d e r  Richtung nicht e n t  
schließen, die  Erhöhung der >Uebergangsrente 
über das jetzige gesetzliche Maß hinaus zu be
antragen. Bei Fällen, in denen der Bezüger 
praktisch auf die  U'e'bergangsrente 'allein ange
wiesen ist  und 'davon natürlich nicht leben 
kann, wäre, wenn man  dieses Problem lösen 
will, ein neben d e r  Alters- und Hinterlassenen-
versic'herung laufendes Fürsorgesystem auf 
Rentenbasis einzuführen, Die Deckung der nö
tigen Mittel hät te  durch den  Staat und  nicht 
durch die  Alters- 'und Hinterlassenenversiche-
rung zu erfolgen. Der Verwaltungsrat empfiehlt 
der 'Regierung, diese Frage zu  studieren. 

Im 'übrigen warnt 'der Verwaltungsrat davor, 
vor Ablauf v o n  mindestens .zwei Jahren nach 
der ersten Rentenrevision wiederum von  einer 
neuen Rentenrevision zu sprechen. Vor Ablauf 
von zwei Jahren gibt es gar keine Möglichkeit, 
die Auswirkungen der ersten Rentenrevision 
auf d'i'e Kasse einigermaßen zuverlässg zu über
prüfen.» 

Beiträge und Leistungen 
A n  .Beiträgen wurden im Jahre 1959 insge

samt 2 686 950.48 (Fr. eingezahlt, während die 
Auszahlungen den  'Betraf v o n  1 427 150.45 Fr. 
erreichten. 

D I E  R E N T E N  
Ordentliche Renten 

Am J. Februar 1959 verzeichneten wir 376 
und am .31. Januar  1960 441 Renten'bezüger. So
mit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Zu
wachs von 65 Bezügern. 

'Die ausbezahlten ordentlichen Renten er
reichten den Betrag von  Fr. 281' 382.45, ergibt, 
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verglichen mit 'dem Vorjahr einen Zuwachs von 
27,85%. Vergleichen wir noch d e n  Zuwachs 
seit  1957, so ergibt sich seit 'diesem Jalhr bis 
'Ende 1959 ein Zuwachs 'von 66,32%. 

Üebergangsrenten 
Die Anzahl der Ue'bergangsrenten-Bezüger be

trug am 1.'Februar 1959 658, am 31. Januar  1960 
608. Wir  haben 'damit eine Abnahme von  50 
Rentnern zu verzeichnen. Im Berichtsjahr ge
langten an ^Üebergangsrenten total Fr. 313 104.-
zur Auszahlung (Vorjahr: 'Fr. 323 977.70), d. i. 
verglichen mit dem Vorjahr ein Rückgang von  
3,35%. 

'Infolge der Uebergangsrentenerhöhung u m  
25% auf 1. Januar  1960 wird das kommende 
Jahr  allerdings 'ein weiteres Ansteigen dieser 
Renten ergeben. Auch diese Renten werden 
zur Reduktion 'des Uöbersohusses und 'der Ver
langsamung des  Anwachsens 'des Fonds wesent
lich beitragen. 

lA'üf Grund des  'Sozialversicherungsäbkom
mens mit der  Schweiz wurden an Schweizer mit 
Wohnsitz iin Liechtenstein Fr. 7 741.90 an  Üeber
gangsrenten ausbezahlt. 

U'e'ber Art, Anzahl und Verteilung der Ren
ten nach 'Gemeinden gibt die folgende Tabelle 
Aufschluß. 

Gemeinden 
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Balzers 51 18 — 14 11' — 94 
Eschen -Nendeln 33 13 1 6 1 — 54 
Gamprin - Ben'dern 14 4 — 3 — — 21 
Mauren - Schaanwaid 32 8 — 5 2 — 47 
f l a n k e n  5 — — 2 2 — 9 
iRuggell 17 11 1 4 1 — 34 
»Schaan 51 11 1 19 2 — 84 
Schellenberg 10 6 1 - 7 5 — 29 
Triesen 37 9 — 9 5 — 60 
Triesen'berg 51 10 2 13 9 5 90 
Vaduz 49 17 — 9 6 1 82 
Schweiz 4 — — — — — 4 

Gesamt-Total 354 107 6 91 44 6 608 

Fürstentum Liechtenstein 
Mitgeteilt der liecht. Lehrlingskommission 

Zu 'den diesjährigen Hcrbsliehrabsc'hlußprü-
'fungen haben sich 17 Lehrlinge gemeldet und 
'h'iben 16 Kandidaten die Abschlußprüfung 'in 
nachstehender 'Reihenfolge mit Erfolg bestan
den: 

1. 'Frick Maria, 'Damenschneiderin, 'Schaan 
Lehrmeisterin: Frau Hedwig Nigg-Gubser, 
Damenschneiderin, Schaan 

2. Wenaweser Helene, Damenschneiderin, 
'Schaan 
'Lehrmeisterin: Frau Ida (Büchel, Damen
schneiderin, Schaan 

3. Ospelt Oskar, Schreiner, Vaduz 
Lehrmeister: Jäger  Leo, 'Schreinermeister, 
Vaduz * 

4. Wanger'Fredy, Maschinenzeichner, Schaan 
Lehrmeisterin: Fa. Maschinenbau Hilti AG, 

Schaan 

5. 'Frick Arthur, Schlosser, Balzers 
Lehrmeisterin: Fa. Meba AG, 'Balzers 

6. Ospelt Margrft, Coi'ffeüse, Vaduz 
Lehrmeisterin: Frau Steffi Haas, 'Damen
salon, Vaduz 

7. Hasler Kun'o, Schreiner, Ben'dern 
Lehrmeister: Hans Von'bun, Sc'hreinermei-
ster, Schaan 

8. Mali« Helmut, Maurer, Mauren 
Lehrmeister: Ludwig Marok, Maurermei
ster, Majuren 

9. Oe'hri Lorenz, Metzger, Gamprin 
Lehrmeister: Hilti Hans, (Mc'-gcroeister, 
Schaan 

10. 'Biedermann Gerda, Coilfifeuse, Schaan 
Lehrmeisterin: Frau. Silvia (Beck, 
Damensalon, 'Schaan 

11. 'Marxer Werner, Zimmermann, Mauren 
Lehrmeister: Rudolf Marxer, Zimmermei-
ster, Mauren 


